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Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Organisation des Masterstudiengangs Entrepreneurship and Digital Transformation 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
 

vom 18.02.2025 
 
 
Auf Grund von Art. 29 Abs. 6 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. 
August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK) in Verbindung mit § 30 der Grundordnung der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 10. Februar 2023 in der jeweils geltenden 
Fassung erlässt die Hochschule München folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Organisation des Masterstudiengangs Entrepreneurship and Digital 
Transformation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 27.08.2019 wird wie 
folgt geändert: 
 
1) Im Einleitungssatz wird „Aufgrund von Art. 19 Abs. 6 des Bayerischen Hochschulgesetzes in 

Verbindung mit § 27 der Grundordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
München“ durch „Auf Grund von Art. 29 Abs. 6 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes 
(BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK) in Verbindung mit § 30 der 
Grundordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 10. Februar 2023 
in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 
 

2) § 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
(1) In Satz 1 wird nach dem zweiten Aufzählungszeichen ein neues 

Aufzählungszeichen, die Wörter „Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften und 
Mechatronik“ sowie die Angabe „(FK 06)“ eingefügt. 
 

(2) In Satz 1 wird nach dem letzten Aufzählungszeichen ein neues Aufzählungszeichen, 
die Wörter „Fakultät für Tourismus“ sowie die Angabe „(FK 14)“ eingefügt. 

 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
(a) In Satz 1 wird die Angabe „gem. Art. 19 Abs. 6 BayHSchG in Verbindung mit § 27“ 

durch die Angabe „gem. Art. 29 Abs. 6 BayHIG in Verbindung mit § 30“ ersetzt. 
 

(b) In Satz 2 wird die jeweilige Absatzbezeichnung „-“ durch die Absatzbezeichnungen 
„a) b) c)“ ersetzt. 
 

(c) In Spiegelstrich „-“1 Satz 2 wird das Wort „ProfessorInnen“ durch die Wörter 
„Professoren und Professorinnen“ ersetzt. 
 



(d) In Spiegelstrich „-“ 2 Satz 1 wird das Wort „Hochschulbeauftragte“ durch die Worte 
„Beauftragte für die Gleichstellung von Frauen in der Wissenschaft und Kunst der 
Hochschule“ sowie die Angabe „Art. 19 Abs. 6 Satz 2 BayHSchG“ durch die Angabe 
„Art. 29 Abs. 6 S. 2 Hs. 2 BayHIG“ ersetzt. 
 

(e) In Spiegelstrich „-“ 2 Satz 2 wird das Wort „Hochschulfrauenbeauftragte“ durch die 
Wörter „Beauftragte für die Gleichstellung von Frauen in der Wissenschaft und Kunst 
der Hochschule“ und das Wort „StellvertreterIn“ durch das Wort „Stellvertretenden“ 
ersetzt. 
 

(f) In Spiegelstrich „-“ 3 Satz 2 wird das Wort „StudierendenvertreterInnen“ durch das 
Wort „Studierendenvertretenden“ ersetzt. 
 

c) Der bisherige zweite Absatz „(3)“ wird Absatz „(4)“. 
 

d) Die Absätze „(4)“ und „(5)“ werden die Absätze „(5)“ und „(6)“. 
 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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